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$er Radfjteil, bet gegen bie oerginften ©ifenrotjre
angeführt wirb, nämlicß ba? 9îoflen an ben Serblnbung?»
ftellen unb an jenen ©teilen, an benen bte Serginfung
befcßäbigt würbe, fällt meßt fdjwet in? ©ewicßt. 33e=

güglicß ber ©iftigfeit non ghtf felbft liegt ein ©utacßten
be? ©anität?rate? nor, bemgufolge nad) Serfucßen unb
(Erprobungen gin f al? unfcßäblicß anerfannt würbe. AK
ba?, wa? wir hier nun begügltcß ber ßpgienifcßen ©igen»
fd^aften gefagt haben, betrifft hier nur in geringem Riaße
ben gnfiallateur, bem begügliiß ber Verlegung oon Slei»
röhren für SBafferleitungen feiten? ber Seßörbe ïeine
aSorfd^riften inbegug auf $pgiene gemalt werben unb
ber nad) ben ©rfaßrungen auch biefem Umftanbe feine
roettere Seacßtung fcßenfen müßte, wenn meßt anbere
Umftanbe für ginfroßre fprecßen würben.

5Benn wir ba? ginfroßr mit Sleiroßr in 33ergteic£)
Siefen, fo ift oor allem bie große ©teifigfeit be? Roß«?
al? in? Auge fpringenber Vorteil gu begeicßnen. Sei
ßorigontal oerlegten Mooren fann bie Anbringung ber
Dielen Unterfiüßung?ftellen, wie fie bei Sleiroßr nötig
finb, entfallen. ®a bie Roßre bennocß äßnlid) wie Slei»
roßre, in ben fleinen ®urcßmeffern fogar ftet? ohne
glUung, handwarm gebogen werben fönnen unb eine
Sötung unb Serfcßraubung in normaler gewohnter SEBetfe

möglidß ift, muß in biefer jpinficßt bem ginfroßre ent»
Rieben bebeutenber Sorteil gugebiüigt werben.

®te große mecßanifcße geftigfeit be? ginfroßre?, ge=
ftattet bie Anwendung oerf)ältni?mäßig dünnwandiger
Roßre. Serfucße, bte mit gtnfroßren oon 12 mm innerem
©urcßmeffer unb 2 mm SBanbfiärfe ausgeführt würben,
ergaben, baß ba? Roßr bei einem mittleren ®rucf oon
541 Atmofpären erft bie Srucßgrenge erteilte, Sleiroßr
oon 13 mm inneren ®urcßmeffer unb 4 mm 2Banb>
ftärfe oerträgt hingegen nur girfa 80 Atmofpären. An
Söt» unb Serbinbungsfteüen oerliert babei ba? Roßt
meßt? an geftigfeit.

An biefer ©teile wollen wir auch einen Sorteil ber
3infroßre, ben bie fwßenloßewerfe befonber? anfuhren,
ermähnen, e? handelt fidh um ba? läftige Soften ber
Außenwanbungen bei ©ifenroßren, ob fie nun oerginft*
finb ober nicßt, welcße? in feuchten Räumen, in bampf»
erfüllten Sofalen unb bort, wo ©cßwißwaffer burdß
ïemperaturunterfdjiebe auftritt, entfteht. ®tefe Roft»
btlbung führt p höchfi unliebfamen ©rfcßeinungen, wenn
e? fid) um Räume tiaribelt, bie oor Serfcßmußung auf
jeben gall gefcßüßt werben müffen.

Raiß ben Angaben ber gabrifanten fann ba? ginf»
wßr mit aKen anbern Roßrgattungen bezüglich ber Sreife
erfolgreich fonfurrieren.

Sßom fübbeutfdhe« &oIjjnarft. Am Srettermarft
tonnten im allgemeinen für gute Sretter pfriebenftellenbe
®rlöfe erhielt werben, wa? jeboch bei Au?fdfjußware
ourcßau? nicht ber gall ift. Sefonber? in fcßmaler Sßare
tonnten bie bi?herigen greife nicht überfchritten werben.
*>ie Alöbelfabrifen geigen ebenfall? größeren Sebarf unb
oober fam e?, baß ber Serfauf oon Schnittware ftch
gunftig geftaltete. ®ie fübbeutfcßen ©ägewerfe tonnten
"w mit Aiühe größere SJlengen unterbringen, weil ben
Kaufern bie greife ju hod) gehalten waren. ®urcß ba?
langanhaltenbe Regenwetter fonnten bie frifcßen Schnitt»
mown nur fdhledht abtrocfnen. ®urcß ben günftigen
^afferftanb fonnte ber 93erfanb nad) Rßetnlanb unb
^dualen aufreißt erhalten werben unb bie grasten«
j^werungen waren baher niebrig gehalten. Auch in
^mwßolg hat fidh feer 93erfehr gehoben, atlerbing? hanbette

e? fid) oielfach bei bem 93erfanb um früher getaufte
Sßare. ®ie rßeinifcßen unb wefifälifdßen ©ägewerfe
haben anfdjeinenb feinen großen Sebarf, ba folcße jeßt
nur gering befcßäftigt finb.

ller$d)ieäene$.
®er haSlerifiße Saurecht?nertrag würbe in ber

Abftimmung mit 5620 ga unb 5295 Rein angenommen ;
bie Abfdjaffung ber ©traßenreinigung?fteuer ift
mit 6417 Rein gegen 4559 ga oerworfen worben.

geuerbeftänbtgfeit Der ^atffanbfteine. ®ie Abtei»
lung „geuerpoligei" ber gürcßer fantonalen Sranboer»
ßißerung?anftatt hat über bie Rermenbbarfeit ber 5fatf=
fanbftetne al? ßaminfteine u. bgl. folgenbermaßen ent»
fißieben :

©emäß 93orf(ßrift oon § 46 ber 93erorbnung betr.
bte geuerpoligei für ben Santon gûtid) oom 31. ®e»
gember 1910 finb alle Samine „au? oollen liegen»
ben öacf ft einen ober einem in Segug auf
SBiberftanb?fähigfeit gegen ba? geuer gleich»
wertigen Rlaterial" gu erfiellen. Sürgtiiß oorge»
nommene Prüfungen mit oerf'djiebenen gut gepreßten
gement» unb Salffanbfteinen haben nun ergeben, baß
fie im geuer minbeften? gleich wiberftanb?fähig waren,
wie gteicßgeitig geprüfte gebrannte Sacffteine tÇanb» unb
Rlafchinenfteine).

®emgufolge werben hierorts gegen bie 9Serwenbung
biefer gement» unb Salffanbfteine für Samlne unb
Sranbmauern feine ©inwenbungen mehr gemacht.

Rene «Pdrol»®tat!lid)tlnntpcn. ®te neuen gSetrot»

©tarflichtlampen „gbeal" mit hüngenbem ©lüßförper,
weldje oon ber ©ontinentahSicßt» unb Apparatebau»@e=
feßßßaft m. b. |)., güricß=®übenborf, oor etwa 2 gaßren
auf ben Rlarft gebraeßt würben, haben in ber gangen
95ßelt einen ungeteilten Seifall unb rafeße 93erbreitung
gefunben, fobaß fie ßeute in oielen taufenden oon ©jem»
plaren gur Seleucßtung oon Saßnhöfen, ©leisanlagen,
Sanbung?pläßen, ©traßen, ^ßarfanlagen, ©dhaufenfiern,
Säben, Reftaurant?, Sirdjen, SBerfftätten, gabrifen ufw.
aller Art dienen. ®iefe Sampen würben feitßer haupt»
fä^lidß al? Sogenlampen gebaut unb gwar in Seuißt»
ftärfen oon 250, 500 unb 1000 Sergen ; fie ftnb fturm»
unb frofiftißer fowößt gur Außen» al? gnnenbeleucßtung
geeignet und oerbrennen jede? gewöhnliche Sampen»
petroleum.

®a? Sebürfni? jeboef) naeß oiner gang fleinen Sampe
oon geringer Sergenftärfe fpegieü für Heinere Süro» unb
anbere gnnenräume, wurde hierdurch meßt ooll befriedigt,
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Der Nachteil, der gegen die verzinkten Eisenrohre
angeführt wird, nämlich das Rosten an den Verbindungs-
stellen und an jenen Stellen, an denen die Verzinkung
beschädigt wurde, fällt nicht schwer ins Gewicht. Be-
zügltch der Giftigkeit von Zink selbst liegt ein Gutachten
des Sanitätsrates vor, demzufolge nach Versuchen und
Erprobungen Zink als unschädlich anerkannt wurde. All
das, was wir hier nun bezüglich der hygienischen Eigen-
schaften gesagt haben, betrifft hier nur in geringem Maße
den Installateur, dem bezüglich der Verlegung von Blei-
röhren für Wasserleitungen seitens der Behörde keine

Vorschriften inbezug auf Hygiene gemacht werden und
der nach den Erfahrungen auch diesem Umstände keine
weitere Beachtung schenken müßte, wenn nicht andere
Umstände für Zinkrohre sprechen würden.

Wenn wir das Zinkrohr mit Bleirohr in Vergleich
ziehen, so ist vor allem die große Steifigkeit des Rohres
als ins Auge springender Vorteil zu bezeichnen. Bei
horizontal verlegten Rohren kann die Anbringung der
vielen Unterstützungsstellen, wie sie bei Bleirohr nötig
sind, entfallen. Da die Rohre dennoch ähnlich wie Blei-
röhre, in den kleinen Durchmessern sogar stets ohne
Füllung, handwarm gebogen werden können und eine
Lötung und Verschraubung in normaler gewohnter Weise
möglich ist, muß in dieser Hinsicht dem Zinkrohre ent-
schieden bedeutender Vorteil zugebilligt werden.

Die große mechanische Festigkeit des Zinkrohres, ge-
stattet die Anwendung verhältnismäßig dünnwandiger
Rohre. Versuche, die mit Zinkrohren von 12 mm innerem
Durchmesser und 2 mm Wandstärke ausgeführt wurden,
ergaben, daß das Rohr bei einem mittleren Druck von
541 Atmospären erst die Bruchgrenze erreichte, Bleirohr
von 13 mm inneren Durchmesser und 4 mm Wand-
stärke verträgt hingegen nur zirka 80 Atmospären. An
Löt- und Verbindungsstellen verliert dabei das Rohr
nichts an Festigkeit.

An dieser Stelle wollen wir auch einen Vorteil der
Zinkrohre, den die Hohenlohewerke besonders anführen,
erwähnen, es handelt sich um das lästige Rosten der
Außenwandungen bei Eisenrohren, ob sie nun verzinkt'
sind oder nicht, welches in feuchten Räumen, in dampf-
erfüllten Lokalen und dort, wo Schwitzwasser durch
Temperaturunterschiede auftritt, entsteht. Diese Rost-
bildung führt zu höchst unliebsamen Erscheinungen, wenn
es sich um Räume handelt, die vor Verschmutzung auf
jeden Fall geschützt werden müssen.

Nach den Angaben der Fabrikanten kann das Zink-
rohr mit allen andern Rohrgattungen bezüglich der Preise
erfolgreich konkurrieren.

Holz-Marktberichte»
Vom südde«tschen Holzmarkt. Am Brettermarkt

konnten im allgemeinen für gute Bretter zufriedenstellende
Erlöse erzielt werden, was jedoch bei Ausschußware
durchaus nicht der Fall ist. Besonders in schmaler Ware
konnten die bisherigen Preise nicht überschritten werden.
Die Möbelfabriken zeigen ebenfalls größeren Bedarf und
daher kam es, daß der Verkauf von Schnittware sich
günstig gestaltete. Die süddeutschen Sägewerke konnten
aur mit Mühe größere Mengen unterbringen, weil den
Mausern die Preise zu hoch gehalten waren. Durch das

nganhaltende Regenwetter konnten die frischen Schnitt-
waren nur schlecht abtrocknen. Durch den günstigen
àsserstand konnte der Versand nach Rheinland und
Westfalen aufrecht erhalten werden und die Frachten-
Moerungen waren daher niedrig gehalten. Auch in
Zündholz hat sich der Verkehr gehoben, allerdings handelte

es sich vielfach bei dem Versand um früher gekaufte
Ware. Die rheinischen und westfälischen Sägewerke
haben anscheinend keinen großen Bedarf, da solche jetzt
nur gering beschäftigt sind.

vêktchitttt««.
Der bäuerische Baurechtsvertrag wurde in der

Abstimmung mit 5620 Ja und 5295 Nein angenommen;
die Abschaffung der Straßenreinigungssteuer ist
mit 6417 Nein gegen 4559 Ja verworfen worden.

Fkuerbeständlgkeit der Kalksandsteine. Die Abtei-
lung „Feuerpolizei" der Zürcher kantonalen Brandoer-
sicherungsanstalt hat über die Verwendbarkeit der Kalk-
sandsteine als Kaminsteine u. dgl. folgendermaßen ent-
schieden:

Gemäß Vorschrift von Z 46 der Verordnung betr.
die Feuerpolizei für den Kanton Zürich vom 31. De-
zember 1910 sind alle Kamine „aus vollen liegen-
den Backsteinen oder einem in Bezug auf
Widerstandsfähigkeit gegen das Feuer gleich-
wertigen Material" zu erstellen. Kürzlich vorge-
nommene Prüfungen mit verschiedenen gut gepreßten
Zement- und Kalksandsteinen haben nun ergeben, daß
sie im Feuer mindestens gleich widerstandsfähig waren,
wie gleichzeitig geprüfte gebrannte Backsteine iHand- und
Maschinensteine).

Demzufolge werden hierorts gegen die Verwendung
dieser Zement- und Kalksandsteine für Kamine und
Brandmauern keine Einwendungen mehr gemacht.

Neue Petrol-Startlichtlampen. Die neuen Petrol-
Starklichtlampen „Ideal" mit hängendem Glühkörper,
welche von der Continental-Licht- und Apparatebau-Ge-
sellschaft m. b. H., Zürich-Dübendorf, vor etwa 2 Jahren
auf den Markt gebracht wurden, haben in der ganzen
Welt einen ungeteilten Beifall und rasche Verbreitung
gefunden, sodaß sie heute in vielen taufenden von Exem-
plaren zur Beleuchtung von Bahnhöfen, Gleisanlagen,
Landungsplätzen, Straßen, Parkanlagen, Schaufenstern,
Läden, Restaurants, Kirchen, Werkstätten, Fabriken usw.
aller Art dienen. Diese Lampen wurden seither Haupt-
sächlich als Bogenlampen gebaut und zwar in Leucht-
stärken von 250, 500 und 1000 Kerzen; sie sind stürm-
und frostsicher sowohl zur Außen- als Jnnenbeleuchtung
geeignet und verbrennen jedes gewöhnliche Lampen-
petroleum.

Das Bedürfnis jedoch nach einer ganz kleinen Lampe
von geringer Kerzenstärke speziell für kleinere Büro- und
andere Jnnenräume, wurde hierdurch nicht voll befriedigt.
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